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BUNDESMINISTER FÜR EU,  
KUNST, KULTUR UND MEDIEN 
 
 

Mag. Gernot Blümel, MBA 

 
 
 
 
An den 
Präsidenten des Nationalrats 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 
Parlament 
1017 Wien 

 

 
GZ: BKA-353.120/0047-IV/10/2018 

 
Wien, am 24. Juli 2018 

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Zinggl, Freundinnen und Freunde haben am 

24. Mai 2018 unter der Nr. 943/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Jubiläumszuwendungen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

 Warum wird in bestimmten Institutionen für Jubiläumszuwendungen immer exakt 
die gleiche Summe für 2018 und 2019 veranschlagt? 

 Können Sie diese geplanten Zuwendungen exemplarisch für die Österreichische 
Nationalbibliothek, das Naturhistorische Museum und die Bundestheater Holding 
aufschlüsseln (gerne in anonymisierter, den Datenschutzregelungen entsprechen-
der Form)? 

 

Die für Jubiläumszuwendungen veranschlagten Beträge im Bundesvoranschlag 2018 

und 2019 sind als Vorsorge für Auszahlungen im Rahmen des gesamten Personal-

aufwandes angegeben. Es handelt sich dabei um eine technische Größe; aufgrund 

der zum Zeitpunkt der Erstellung des Bundesvoranschlags noch fehlenden Planda-

ten werden üblicherweise die Werte des letzten Jahres fortgeschrieben. Für die Er-

stellung des Doppelbudgets 2018 und 2019 wurden daher die Planwerte aus 2017 

übernommen.  
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Die Jubiläumszuwendungen für Beamtinnen und Beamte werden auf Basis § 20c 

Gehaltsgesetz 1956 für 25 bzw. 40 Jahre Dienstzugehörigkeit gewährt. Jubiläumszu-

wendungen sind Teil des gesamten Personalaufwandes der ausgegliederten 

Einheiten und werden von diesen selbstverständlich personenbezogen errechnet. 

Der Bund erhält gemäß den Bestimmungen in den Ausgliederungsgesetzen eine 

entsprechende Refundierung (vgl. § 17 Abs. 5 Bundestheaterorganisationsgesetz 

oder § 10 Abs. 4 Bundesmuseen-Gesetz 2002).  

 

Exemplarische Zuwendungen (Plandaten lt. ausgegliederter Einheit): 

 2018 2019 

Bundestheater-Holding GmbH Keine € 47.789,34  

Naturhistorisches Museum Wien € 92.857,12 € 48.276,64 

Österreichische Nationalbibliothek  € 31.840,40  € 45.493,60   

 

 

 

 

 

 

Mag. Gernot Blümel, MBA 
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